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Zitat von Bolzbold

Was die so genannte Attestpflicht betrifft, so hat das Schulministerium uns dieses
Schwert faktisch genommen. Die Attestpflicht ist auf Einzelfälle beschränkt und kann
nicht als Automatismus verhängt werden, wie das vor einigen Jahren noch übliche
Praxis war.

Zur Entlassung eines Oberstufenschülers oder einer Schülerin gilt § 53 Abs. 4 SchulG.
"Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht mehr
schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der
Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20
Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat."

20 Stunden innerhalb von 30 Tagen kommen schnell zusammen, da die SchülerInnen
34 Stunden pro Woche im Durchschnitt belegen müssen. Das haben sie mitunter nach
vier Tagen schon zusammen.

Attestpflicht: klar, aber auch für die 2-3 Einzelfälle muss es beschlossen werden. Und das tun
wir, wenn sich zuviele Fehlzeiten angesammelt haben, die Laufbahn gefährdet ist und anderes
ausgeschöpft wurde.

Zur Entlassung: das gilt ja für die nicht schulpflichtigen, wenn ich das richtig verstehe. Die
haben wir zwar auch, aber die meisten SuS sind ja schulpflichtig. Da ist die Hürde höher.
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